
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/2/23 85/15/0214
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1987

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

ABGB §1053;

ABGB §863 Abs1;

ABGB §863 Abs2;

BAO §167 Abs2;

UStG 1972 §11 Abs1;

Rechtssatz

Eine Rechnungslegung kann nicht den Nachweis über eine durch Vertrag (hier Kaufvertrag) begründete

Lieferverpflichtung ersetzen.
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